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1. Einleitung  

1.1. Grundlagen  

Die Stadt Erfurt verfügt seit dem 27.05.2006 über einen wirksamen Flächennutzungsplan 

(FNP). Dieser stellt als sogenannter vorbereitender Bauleitplan die generellen räumlichen 

Planungs- und Entwicklun gsziele der Stadt Erfurt dar, indem er die geplante Art der B o-

dennutzung für das gesamte Gemeindegebiet nach deren voraussehbaren Bedürfnissen in 

den Grundzügen aufzeigt.  

Der FNP ist aufgrund verschiedener Entwicklungen und Projekte kontinuierlich an plan eri -

sche Erfordernisse anzupassen. Die Bearbeitung des FNP der Stadt Erfurt erfolgt immer im 

Maßstab 1:10.000. Die Inhalte der Planzeichnung sind somit grundsätzlich nicht parzelle n-

scharf ablesbar. 

Für die Stadt Erfurt selbst und für Behörden ist der FNP bindend. Der FNP entfaltet in der 

Regel keine unmittelbaren rechtlichen Wirkungen. Der FNP stellt jedoch eine wichtige 

Grundlage für die Aufste l lung von Bebauungsplänen dar. Diese konkretisieren in Teilberei -

chen der Stadt die städt ebauliche Entwicklung mit rechtsverbindlichen Festsetzungen.  

1.2. Verfahren 

Dem Verfahren zu dieser FNP - Änderung liegt das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel  1 

des Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und zur 

weiteren Fortentwicklung des Städtebaurechts vom 11.06.2013 (BGBl. I, S. 1548) zu Grun-

de. 

Für die FNP - Änderung wird gemäß § 1 Abs. 8 BauGB ein Vollverfahren angewandt.  Folgen-

de Verfahrensschritte sind bisher erfolgt:  

Mit dem Einleitungs - und Aufstellungsbeschluss, Billigung des Vorentwurfes und der früh -

zeitigen Öffentlichkeits - und Behördenbeteiligung  Nr. 0676/11  vom 18.01.2012 (veröffent -

licht im Amtsblatt Nr.  3 vom 10.02.2012) wurde die FNP - Änderung vom Stadtrat eingelei -

tet.  

Da die FNP - Änderung im vollen Verfahren nach § 2 BauGB durchgeführt wird , wurde auch 

ein Umweltbericht erstellt  (vgl. Pkt. 7. "Umweltbericht" dieser  Begründung). 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit  gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte  vom 

20.02.2012 bis zum 23.03.2012 durch öffentliche Auslegung des Vorentwurfes und dessen 

Begründung, bekannt gemacht im Amtsblatt Nr.  3 vom 10.02.2012. 

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wur -

den zur FNP - Änderung mit Schreiben vom 08.02.2012 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB unterrich-

tet und beteiligt sowie zur Äuße rung zum erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad 

der Umweltprüfung nach §  2 Abs. 4 BauGB aufgefordert.  

Im nächsten Verfahrensschritt sol l der Entwurf der FNP - Änderung, dessen Begründung 

und Umweltbericht sowie die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezog enen Stel-

lung nahmen nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich au sgelegt 

werden. Des Weiteren sollen die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, d e-

ren Aufgabenbereiche durch die Planung be rührt werden, gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt 

werden. 



Begründung zur Flächennutzungsplan -Änderung Nr. 13 Bereiche Überschwemmungsgebiete der Gera "Südliche 

Stadtgrenze bis zur Einmündung der Apfelst ädt" und "Wehr Nettelbeckuf er bis nördliche Stadtgrenze" - Entwurf  

 

Seite 2 von 22  Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung  

2. Allgemeine Begründung  

2.1. Planungsanlass und - erfordernis  

Planungsanlass für die FNP - Änderung ist, d ass bereits im Jahr 2008 zwei Rechtsverordnun-

gen des Freistaates Thüringen zu den Überschwemmungsgebieten der Gera in Kraft gesetzt 

wurden (vgl. Pkt. 3.4.1. "Rechtsverordnungen" dieser Begründung) 

Daraus ergibt sich ein Planungserfordernis zur entspreche nden nachrichtlichen Über -

nahme in den FNP mit dem daraus folgenden Resultat, dass die Darstellung von Bauflä-

chen innerhalb der Übe rschwemmungsgebiete  zu korrigieren ist . 

2.2. Ziele und Zwecke der Planung 

Grundlegendes Ziel der FNP - Änderung ist eine sachgerechte Berücksichtigung rechtlicher 

Vorgaben und übergeordneter Fachplanungen zum Hochwasserschutz für das Plangebiet.  

In Folge dessen ist die  planungsrechtliche Anpassung der bisherigen Darstel lung von Bau-

flächen im FNP erforderlich . 

Hiermit verbunden werden insbesondere folgende Planungsziele angestrebt:  

¶ Freihaltung von Überschwemmungsflächen von weiterer Bebauung  innerhalb der 

im Plangebiet festgesetzten Überschwemmungsgebiete,  im Sinne einer aktiven 

Flächenvorsorge zum Zwecke des Hochwasserschutzes  

¶ Darstellung von Flächen innerhalb der v. g. Überschwemmungsgebiete als Grü nflä -

chen 

¶ nachrichtliche Übernahme der Überschwemmungsgebiete entsprechend der gelten -

den Rechtsverordnungen 

Zweck der FNP - Änderung ist es, eine planungsrechtliche Anpassung  des FNP an überge-

ordnetes Bundes- und Landesrecht hinsichtlich der rechtskräftigen Überschwemmungs -

gebiete im Plangebiet  vorzunehmen . 

Gleichzeitig erfolgt auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung mit der nachricht -

lichen Übernahme der Überschwemmungsgebiet e ein Hinweis zur fol gerichtig en Beurtei -

lung bauliche r Entwicklungsabsichten bzw. von Baugesuchen (Hinweisfunktion des FNP) . 

2.3. Lage und Beschreibung des Plangebietes 

Das Plangebiet der FNP - Änderung befindet sich in mehreren nördlichen und südli chen Er-

fu rter Ortsteilen am Fluss Gera. Es setzt sich aus dem Plangebietst eil "Südliche Stadt -

grenze bis zur Einmündung der Apfelstädt" im südlichen Stadtgebiet und dem Plange-

bietst eil "Wehr Nettelbeckufer bis nördliche Stadtgrenze" im nördlichen Stadtgebiet z u-

sammen. 

Beide Plangebietsteile beinhalte n als wesentliches charakterisierendes Element jeweils 

einen Flussabschnitt der Gera (entsprechend der Plangebietsb ezeichnung) und angren-

zende Auenbereiche. Die Gera und ihre Auenbereiche sind ein bedeutendes übergeordnetes 

Element der Stadt - und Freiraumstruktur von Erfurt . Es prägt entscheidend das Stadt - und 

Landschaftsbild und biete t  neben vielfältigen ökologischen Funktionen (Klima, Biodiversi -

tät , etc.) u. a. wertvolle Räume zur Naherholung für die dicht bevölkerten Siedlungsberei -

che. 
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Im deutschen Wasserrecht werden Gewässer in Ordnungen eingeteilt. Der Fluss Gera liegt 

als Gewässer 1. Ordnung in der Zuständigkeit der Wasserbehörden des Freistaates Thürin-

gen. Die Thüringer Landesanstalt für  Umwelt und Geologie hat hierzu  die Unterha ltungs -

last für die Gera übertragen bekommen.  

Das Plangebiet umfasst insgesamt eine F läche von ca. 161 ha. 

Schemakarte zur Lage im Stadtgebiet  

Plangebietst eil "Südliche Stadtgrenze bis zur Einmündung der Apfelstädt"  

Dieser Plangebietsteil liegt im südlichen Stadtgebiet und enthält überwiegend Flächen 

des Ortsteile s Molsdorf . An seinem nördlichen Rand werden außerdem Flächen des Ortstei -

les Möbisburg -Rhoda einbezogen. Die ungefähre Entfernung zum Citybe reich der Erfurter 

Innenstadt (Luftlinie bis Anger) beträgt zwischen 7,7 km und 10,3 km.  

Der Plangebiet steil umfasst eine Fläche von ca. 73 ha und liegt zwischen:  

¶ dem Bahnlinie nabschnitt Erfurt -Neudietendorf  im Norden  

¶ landwirtschaftliche n Flächen im Osten 

¶ der südliche n Stadtg renze bzw. der Autobahn BAB 71 im Süden 

¶ Teilbereichen der Ortslage des Ortsteiles Molsdorf  sowie landwirtschaftliche n Flä-

chen im Westen  

Er beinhaltet  durchgehend den Flussabschnitt der Gera zwischen der südlichen Stadt -

grenze und der Einmündung der Apfelstädt . Hier verfügt die Gera über einen relativ natur -

nahen Flusslauf . Entlang des Flussverlaufes bestehen ökologisch bedeutende Einzelbio -

topte und Biotopkomplexe (Auewaldreste, naturnahe Ufergehölzen, Wiesen, etc.) . Südlich 

der Ortslage von Molsdorf liegt der Plangebietsteil in der Trinkwasserschutzzone III , im Üb-

rigen in der Trinkwasser schutzzone II. Er umfasst weite rhin an die Gera angrenzende unbe-

baute landwirtschaftlich genutzte Flächen und Grünflächen sowie teilweise die von einem 

dörf lich en Charakter (Gehöfte, Einzelgebäude mit Nebenanlagen  und Freiflächen , Ortstei l-

http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserrecht
http://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%A4sser
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friedhof, etc.) geprägte Ortslage des Ortsteil es Molsdorf. Der Plangebietsteil wird außer-

dem durch die Autobahn BAB 4 sowie überirdische Hochspannungsleitungen tan giert.  

Insgesamt charakterisiert sich der Plangebietsteil "Südliche Stadtgrenze bis zur Einmün -

dung der Apfelstädt" durch seine Lage in de r überwiegend landwirtschaftlich geprägten 

Peripherie der Stadt Erfurt.  

Das Umfeld dieses Plangebietsteiles ist durch ein relativ homogenes Landschaftsbild mit 

vorwiegend zur Pflanzenproduktion genutzten Feldern gekennzeichnet. In diese Land -

schaft sind di e noch dörf lich geprägten Ortslagen eingemeindeter Ortsteile von Erfurt 

(Molsdorf, Bischleben -Stedten, Möbisburg -Rhoda) und Ortslagen von Ortsteilen der an -

grenzenden Gemeinden Nesse-Apfelstädt (Ingersleben, Neudietendorf) und Amt Wachse n-

burg/ Ichtershau sen (Thörey, Eischleben) eingebettet.  

Im näheren Planungsumfeld verlaufen die überörtlich bedeutenden Verkehrstrassen der 

Autobahn BAB 4 und der Autobahn BAB 71 mit ihrem Knotenpunkt "Erfurter Kreuz" sowie 

die Eisenbahnstrecke Halle/Saale - Guntershausen und die im Bau befindliche Neubaustre -

cke Ebersdorf -Erfurt -Leipzig/Halle.  

Quelle Luftbild: Amt für Geoinformation und Bodenordnung, Stand:22. April 2011 

Innerhalb des Plangebietsteiles "Südliche Stadtgrenze bis zur Einmündung der Apfelstädt"  

ist in einem Bereich eine Anpassung der Bauflächen des Flächennutzungsplanes erforder-

lich : 

¶ Der Bereich Nr. 6 (vgl. folgende Abbildung) befindet sich am nördlichen Rand der 

Ortslage von Molsdorf. Er liegt nordöstlich der Straße In den Hofstätten. Der Bereich 

ist unbeb aut und wird als Wege - und als Grünfläche genutzt. Die Größe der im FNP 

anzupassenden gemischten Baufläche beträgt ca. 0,1 ha und liegt da mit unter dem 

Darstellungsminimum des FNP (ca. 5.000 qm). 
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Stadtplan  mit Markierung des  Bereiches Nr. 6 

Plangebietsteil " Wehr Nettelbeckufer bis nördliche Stadtgrenze"  

Der Plangebietsteil im nördlichen Stadtgebiet enthält Flächen der Ortsteile Rieth, Mos -

kauer Platz, Gispersleben, und Kühnhausen. Die ungefähre Entfernung zum Citybe reich der 

Erfurter Innenstadt (Luftlinie bis Anger) beträgt zwischen 1,5 km und 8,5 km.  Der Plange-

bietsteil umfasst eine Fläche von ca. 88 ha und liegt zwischen:  

¶ der nördliche n Stadtgrenze  bzw. landwirtschaftlichen Flächen im Norden 

¶ Teilbereichen der dörflich gep rägten Ortslage des Ortteiles Kühnhausen, landwirt -

schaftliche n Flächen, Teilbereichen der dörflich geprägten Ortslage (= Viti) und Ge-

werbeflächen  des Ortsteiles Gispersleben sowie kompakter Stadtbebauung  der Ort-

steile Rieth und Ilversgehofen  im Osten 

¶ der Gabelung der Gera in Wilde Gera und Flutgraben im Süden 

¶ kompakte r Stadtbebauung  sowie dem Nordpark  bzw. Sportflächen im Ortsteil A n-

dreasvorstadt , weiterer kompakte r Stadtbebauung  (Großwohnsiedlungen) der Ort-

steile Berliner Platz und Moskauer Platz , Teilbereichen der dörflich geprägten Orts-

lage (Kiliani ), dem Autobahn anschluss Erfurt - Gispersleben sowie landwirt -

schaftliche n Flächen und Teilbereichen der dörflich geprägten Ortslage des Ortstei -

les Kühnhausen im Westen . 

Er beinhaltet durchgehend den Flussabschnitt der Gera  zwischen dem Wehr Nettelbeckufer 

bis zur nördlichen Stadtgrenze . In diesem Plangebietsteil ist die Gera ein  zum Teil begra-

digter Fluss . Entlang des Flussverlaufes bestehen ökologisch bedeutende Einzelbiotopte 

und Biotopkomplexe ( Auewald reste, naturnahe Ufergehölzen, Wiesen, etc.). Der nördliche 

Plangebietsteil ist außerdem im Bereich der nachstehenden Ortsteil en wie folgt zu be-

schreiben. 

Andreasvorstadt : 

Das Plangebiet wird durch die weitläufigen Grünanlagen des N ordparkes und das in di e-

sem gelegene kürzlich modernisierte Nordbad charakterisiert . 

 

Molsdorf 

6 
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Rieth:  

Das Plangebiet prägen nördlich der Riethstraße zeilenförmige Wohnblöcke  der Groß-

wohnsiedlung Rieth , Schulgebäude und ein Sportplatz . 

Berliner Platz  

Das Plangebiet schließt südlich der Straße der Nationen teilweise den  Wohngebietspark 

Rieth mit Kinderspielflächen und einen Bolzplatz ein.  

Moskauer Platz 

Das Plangebiet schließt teilweise de n weitläufige n Wohngebietspark Nördliche Geraaue 

mit großflächige n Sport- und Spielbereiche n ein . Außerdem beinhaltet es am Verlauf der 

Gera entlang gestreckte Kleingärten . 

Gispersleben 

Das Plangebiet charakterisieren das leerstehende Gebäude sowie beräumte brachliegende  

Flächen (Schotterflächen) des ehemaligen Kraftwerk es und brachliegende (überwiegend 

bewachsene und teilweise bebaute) Flächen einer ehemaligen  Gärtnerei . Außerdem um-

fasst es den Gewerbepark Zittauer Straße und weitere Wirtschaftsgebäude an dieser Str a-

ße. Weiterhin wird in das Plangebiet teilweise der von raumwirksamen Altbaumbestand 

und alten Mühlläufen geprägte  historische  Kilianipark  einbezogen. Südlich des Kilianipa r-

kes existieren im Plangebiet eine kürzlich erweiterte Kindertages stätte sowie Teile der ör t-

lichen Wohnbebauung. Westlich der Ortslage von Gispersleben-Viti beinhaltet das Plange-

biet teilweise bis direkt an den Flusslauf heranreichende kleinteilig genutzte Kleingärten . 

Kühnhausen 

Das Plangebiet prägen südlich der Kühnhäuser Straße landwirtschaftlich genutzte Flä chen 

und nördlich der Kühnhäuser Straße kleinteilig genutzte Kl eingärten sowie geringfü gig der 

Rand der örtlichen Wohnbebau ung. 

Insgesamt charakterisiert sich der Plangebietsteil "Wehr Nettelbeckufer bis nördliche 

Stadtgrenze" durch seine überwiegende Lage im kompakten Stadtgebiet sowie die teil -

weise Lage in der Peripherie der Stadt Erfurt.   

Das Umfeld dieses Plangebietsteiles  ist durch eine sehr heterogene Struktur  gekenn-

zeichnet. Hierzu gehören städtische Bebauungsstrukturen (u. a. gründerzeitlich geprägte 

Wohngebiete , Großwohnsiedlungen , Gewerbliche Nutzungen , Schulen, etc) und Grünfl ä-

chen (u. a. Parkanlagen, Sport- und Spielflächen, Kleingärten) sowie dörfliche Bebauung s-

strukturen und land wirt schaftliche Nutzungen. Nördlich des Plangebietsteiles befindet 

sich die Ortslage der Gemeinde Elxleben.  

Im Planungsumfeld verläuft die überörtlich bedeutende Verkehrstrasse der A utobahn 

BAB 71 und die Bundesstraße B4, welche sich an der Anschlussstelle Kreuz Erfurt-Gispers-

leben verbinden. Ebenso verlaufen die Eisenbahnstrecken Wolkramshausen - Erfurt und 

Kühnhausen-Döllstedt  im Planungsumfeld . 
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Quelle Luftbild: Amt für Geoinformation und Bodenordnung, Stand:22. April 2011  

Innerhalb des Plangebietsteiles "Wehr Nettelbeckufer bis nördliche Stadtgrenze"  ist in ei -

nem Bereich eine Änderung der Bauflächen des Flächennutzu ngsplanes erforderlich . 

¶ Der Bereich Nr. 4 (vgl. folgende Abbildung)  befindet sich südlich der Ortslage von 

Gispersleben und nördöstlich des Wohngebietes Moskauer Platz, zwischen dem Ki -

lianipark und dem Wohngebietspark  "Nördliche Geraaue". In dem v. g. Bereich be-

finden sich u. a. das leerstehende Gebäude des ehemaligen Kraftwerk es, eine inzwi -

schen mit Gebüsch bewachsene Brachfläche einer Gärtnerei, der Gewerbepark Zit -

tauer Straße sowie weitere  Wirtschaftsgebäude an der Zittauer Straße.  Die Größe 

der im  FNP zu ändernden gemischten Baufläche beträgt ca. 5,1 ha. 
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Weiterhin ist in vier Bereichen dieses Plangebietsteiles eine Anpassungen der Bauflächen 

des Flächennutzungs planes erforderlich . Ihre Größe liegt jeweils unter dem Darstellung s-

minimum des FNP (ca. 5.000 qm). 

¶ Der Bereich Nr. 5 (vgl. folgende Abbildung) befindet sich im nördöstlichen Rand be-

reich der Großwohnsiedlung Berliner Platz an der Hanoier Straße. Dieser Bereich ist 

unbebaut und dicht mit Bäumen bestanden. Die Größe der im FNP anzupassenden 

Wohnbaufläche beträgt ca. 0,1  ha. 

¶ Der Bereich Nr. 3 (vgl. folgende Abbildung) befindet sich im Randbereich der Orts-

lage von Gispersleben-Kiliani an der Zittauer Straße. Der Bereich ist überwiegend 

bebaut. Die Größe der im FNP anzupassenden gemischten Baufläche beträgt ca. 

0,1 ha. 

¶ Der Bereich Nr. 2 (vgl. folgende Abbildung) befindet sich im Randbereich der Orts-

lage von Gispersleben-Kiliani an der Templi ner Straße und der Zerbster Straße. Der 

Bereich ist tlw. bebaut und überwiegend dicht mit Bäumen best anden. Die Größe 

der im FNP anzupassenden gemischten Baufläche beträgt ca.  0,3 ha. 

¶ Der Bereich Nr. 1 (vgl. nachfolgende Abbildung) befindet sich im Randbereich des 

Ortstei les Kühnhausen (Kühnhausen-Siedlung) an der Straße Siedlung. Der Bereich 

ist tlw. b ebaut . Die Größe der im FNP anzupassenden gemischten Baufläche beträgt 

ca. 0,1 ha. 

 

Stadtplan mit Markierung der  Bereiche Nr. 2-5  

Gispersleben 

Viti 

Kiliani 

Moskauer 
Platz 

Rieth 

 

 

 

 

4 

5 

3 
2 

Berliner Platz 






























